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B-VG Art10

B-VG Art118 Abs3

B-VG Art140 Abs1

B-VG Art15

DSchG 1923

VwRallg

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 31 Abs 3 BauG Vlbg 1973, wonach eine Bewilligung nur dann zu erteilen ist, wenn ö=entliche

Interessen, ua auch solche des Denkmalschutzes, nicht entgegenstehen, kann in Anbetracht der der

verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung entsprechenden Regelung des § 1 Abs 2 BauG Vlbg 1972 allerdings nur

bedeuten, daß auch auf Belange des Denkmalschutzes Rücksicht genommen werden muß, nicht aber, daß Regelungen

auf dem Gebiet des Denkmalschutzes von den Landesbehörden zu vollziehen sind. Die "Berücksichtigung" aller

ö=entlichen Interessen, sohin auch der des Bundes, durch den Landesgesetzgeber scheint jedoch verfassungsrechtlich

unbedenklich (Hinweis VfGH E 28.6.1963, B 22/62, VfSlg 4486/1963).
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